
     

  Stand November 08 

 
Paletten- und Verpackungsrichtlinien 

 
Diese Richtlinien sind Bestandteil unserer Einkaufsbedingungen und gelten für alle 
Bestellungen/Lieferungen. Abweichungen werden grundsätzlich als Qualitätsmängel der 
Ware angesehen und in unserem Lieferantenbeurteilungssystem erfasst. 
 
 
EURO-Paletten: Herstellung: gemäß UIC-Norm 
 Abmessung: 800 x 1200 mm 
 max. Gewicht inkl. Ware: 950 kg 
 max. Höhe inkl. Palette: 800 mm 
 
Paletten müssen grundsätzlich in einem technisch einwandfreien Zustand sein! 
 
 
Stapeln der Kartons: - auf Verbund gestapelt. 
 - seitliche Sicherung der Kartons durch Holzrahmen 
   oder starke Folie bzw. Pappschürze, 
   maximal mit Palettenrand abschließend, 
   nicht überstehend. 

 - verrutschsicher angeordnet. 
 - mengen-kontrollierbar, übersichtlich angeordnet. 

 
 
Rahmen: - maßgenau auf der Palette sitzend. 

 - in technisch einwandfreiem Zustand. 
 
 
Sortenreine Paletten: - Restmengen / Nicht-Paletten-Abmessungen 
   nicht auf mehrere Paletten verteilen! 

- wenig Misch-Waren Paletten erstellen. 
 
 
Kartons: - geltende gesetzliche Umwelt- und Verpackungs- 
   Bestimmungen beachten! 
 - Kartons raum- und gewichtssparend füllen,  
   d.h. gut gefüllt, keine/wenig Hohlräume. 
 - einwandfreie, kräftige Papp-Qualität verwenden. 
 
 
Etiketten: - gut lesbar bedruckt, entsprechend der REYHER Spezifikation 
 ( Grösse, Artikel-Bezeichnung, Struktur, Farbe) 

 - jede Ausnahme, Variation oder Abweichnung bedarf der 
Genehmigung durch REYHER vor Auslieferung 
- minimale Etikettenanforderungen sind: 

  DIN/ISO Nr. 
  Werkstoff 
  Oberfläche 
  Abmessung 
  Stückzahl 
 Chargen-Nr. 


